
Antrag V4 
 
Antragsstellerinnen: Sandra Schlensog, Alexandra Klöckner, Sabine Sedlaczek 
 
 
Antrag auf Neuwahl des Bundesschiedsgerichts für die Partei DEMOKRATIE IN 
BEWEGUNG auf dem 3. Bundesparteitag am 26.11.17 in Karlsruhe 
 

Begründung: 

Auf dem Gründungsparteitag von DiB am 29.4.17 wurde in der Satzung beschlossen: 

§8 Absatz 9 

Die Amtszeit des auf dem Gründungsparteitag der Partei gewählten ersten 
Bundesvorstandes dauert ausnahmsweise nicht zwei Jahre, sondern lediglich bis 
spätestens zur konstituierenden Sitzung des im Herbst gewählten Bundestags. Diese 
Regelung gilt auch für die Landesvorstände.  

Dieses wurde jedoch nicht für das Bundesschiedsgericht beschlossen. 

Wir beantragen die Neuwahl des Bundesschiedsgerichtes aus 2 Gründen: 

Punkt 1 

Die Quotenregelung ist nicht eingehalten. Es sollte jetzt die Möglichkeit bestehen diesen 
Umstand durch Neuwahl zu heilen. 

Punkt 2 

Für die Neuwahl des Schiedsgerichts sprechen ähnliche Gründe wie für die Neuwahl des 
Bundesvorstands. 
 


